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Grundsätzlich werden die Erleichterungen, welche das Bundesgesetz, mit dem das 
Ausländerbeschäftigungsgesetz (AusIBG) und das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
(NAG) geändert wird, mit sich bringt, begrüßt. Gleichzeitig muss jedoch klargestellt werden, 
dass eine Verlängerung der Geltungsdauer der Rot-Weiß-Rot-Karte eine klare Beschränkung 
des Umstiegs auf einen Aufenthaltstitel mit unbeschränkten Arbeitsmarktzugang (einer Rot
Weiß-Rot Karte plus) bedeutet. Eine derartige Regelung zu schaffen ist mit einer längeren 
Zugehörigkeit zu nur einem Arbeitgeber/einer Arbeitgeberin und gleichzeitig auch mit einer 
Senkung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Österreich, was angesichts des 
prognostizierten Facharbeitermangels bis 2020 auch auf diesem Sektor entsprechende 
negative Auswirkungen haben wird, zu verbinden. Das Integrationsressort des Landes OÖ kann 
daher eine derartige Neuregelung nicht mittragen und stellt gleichzeitig das Ersuchen, jene 
Maßnahme V(fiesem Gesichtspunkt erneut zu überprüfen. 
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